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BEI DER ENTNAHME
VON TRINKWASSER-
PROBEN NACH DVGW AUF 
DER SICHEREN SEITE SEIN.

Mit den NIL-Probenahme-Ventilen sind Sie auf der sicheren Seite. 
In allen Armaturen aus unserem Hause werden nur Werkstoffe ver-
wendet, die für eine Trinkwasserinstallation geprüft und zugelassen 
sind; insbesondere  gem. DIN50930-6, KTW und DVGW W270. Somit 
können Sie mit den NIL-Probenahme-Ventile zuverlässige Proben 
zur Bestimmung von chemischen und mikrobiologischen Werten von 
Trinkwasser erwarten.



VORTEILE NIL PROBENAHME-VENTILE

PROBENAHME – IN WELCHEN GEBÄUDEARTEN?

UNTERSUCHUNG DES TRINKWASSERS AUF...

•	 Sehr einfache Montage durch Austausch 
	 eines vorhandenen Eckventils, bzw. Montage eines Aufsatzventils.
•	 Fachgerechte Probenahme möglich.
•	 Bakterienfrei durch beflammbares Entnahmerohr
	 (max. 30 sec) - chemische Desinfektion damit überflüssig.
•	 Dichtungen des Probenahme-Eckventils 
	 für kurzzeitige Erhitzung geeignet.
•	 Totraumfreies Ventiloberteil.
•	 Optimale Preis- / Leistungsrelation.

Legionellen (Krankheitserreger) ab 2012 und Bleigehalt im Trinkwasser ab 2013.

Die Trinkwasserverordnung schreibt fachgerechte Probenahmen durch zertifizier-
te, von einem akkreditierten Labor für mikrobiologische Untersuchungen beauftrag-
te Probenehmer vor. Die Probenahme ist in den Trinkwasserinstallationen folgender 
Gebäudearten vorzunehmen:

•	 Gebäude müssen öffentlich und / oder gewerblich
	 sein, also keine private Ein-Zweifamilienhäuser.
•	 Gebäude als Großanlagen gem. DVGW-Arbeitsblatt W 551.
•	 Gebäude mit Einrichtungen zum Duschen.

Beispiele für solche Gebäude
Mehrfamilienhäuser, Sportcenter, Krankenhäuser,
REHA-Center, Seniorenheime, Kindergärten etc.



SYSTEMISCHE / ORIENTIERENDE
UNTERSUCHUNG AUF LEGIONELLEN

PROBENAHMESTELLEN FÜR DIE SYSTEMISCHE /
ORIENTIERENDE UNTERSUCHUNG – WO?

Die Probenahmestellen für die systemische / orientierende Untersuchung gem. Trinkwas-
ser V 2011, § 14, Absatz 3 beschreibt der Abschnitt 9.1 des DVGW Arbeitsblattes W 551.

•	 Direkt am Abgang der Warmwasserleitung des Trinkwassererwärmers
•	 in Verteilern
•	 in Steigsträngen
•	 in Zirkulationsleitungen

In die Peripherie von Zirkulationsleitungen und in die Peripherie jedes einzelnen 
Steigstranges jetzt ein NIL-Probenahme-Ventil einbauen. Die Probenahmestellen in den 
peripheren Teilen der Trinkwasserinstallation sollten sich in Räumen mit Vernebelung, also 
in Bädern mit Duschen oder auch in Küchen mit Handbrausen befinden. Bei der systemi-
schen  / orientierenden Untersuchung sind vorzugsweise Probenahmearmaturen an nahe 
gelegenen Waschbecken zu benützen. Die Probenahmestellen sollen so gewählt werden, 
daß sie möglichst nahe am Warmwasser-Steigstrang oder am Warmwasserzirkulations-
system angebunden sind.

•	 Wenn die systemische Untersuchung gemäß § 14 Absatz 3
	 der Trinkwasserverordnung 2011 entspricht
•	 Orientierender Untersuchung gemäß 	DVGW-Arbeitsblatt W 551

Die systemische / orientierende Untersuchung beschreibt eine stichprobenartige
Wasserentnahme zur Feststellung der Legionellen- und Keimfreiheit in dem Teil der
Trinkwasserinstallation, der vor einer größeren Anzahl von Entnahmestellen liegt.
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Abb. Schematische Darstellung eines Systems mit
zusätzlichen Probenahmestellen für eine weitergehende
Probenahme. (eigene Darstellung gemäß Arbeitsblatt W 551 )



NORMEN UND VERORDNUNGEN

•	 TrinkwasserV 2011
•	 DVGW-Arbeitsblatt 551
•	 DVGW twin Nr. 06
•	 DIN EN ISO 19458, Tabelle 1, Zweck b
•	 VDI 6023, Abschnitt 4.1
•	 UBA, Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-
	 Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung
•	 Arbeitshilfe 66 des GDW (Bundesverband deutscher
	 Wohnungs- und Immobilenunternehmen)

ÜBRIGENS... HIER NOCH EIN WOHLGEMEINTER
HINWEIS FÜR DIE GEBÄUDEBESITZER UND
ANLAGENBETREIBER.
Die Trinkwasserverordnung 2011 ist ein Schutzgesetz im Sinne von § 823 
Absatz 2 BGB. Dies bedeutet, daß bei Verletzung der Trinkwasserverord-
nung im Schadens bzw. Krankheitsfalle Schadensersatz- und Schmer-
zensgeldansprüche drohen. (Auszug aus Arbeitshilfe Nr. 66 des GdW, 
Bundesverbandes deutscher Wohnungs und Immobilienunternehmen e.V).

WEITERFÜHRENDE UNTERSUCHUNG –
WANN UND WIE ?
Eine weiterführende Untersuchung des Trinkwassers mit weiteren 
Probenahmen ist notwendig, wenn der Grenzwert (Legionellen (KBE = oder 
>100/100ml) bei der systemischen / orientierenden Untersuchung erreicht 
wurde. Die weitergehende Untersuchung soll eine Aussage über das Ausmaß 
der Kontamination eines Systems mit Legionellen liefern und die Einleitung 
gezielter Sanierungsmaßnahmen ermöglichen. (DVGW Arbeitsblatt W 551, 
Tabelle 1a und 1b)



Wo / wann muss
beprobt werden ?

Notwendinge Maßnahmen

Probenahme / Analyseablauf

Wird das Gebäude öffentlich bzw. 
gewerblich genutzt ?

Sind Duschen oder andere
Einrichtungen zur Vernebelung von 

Wasser vorhanden

Hat der Speichertrinkwasserer-
wärmer > 400 l Inhalt und / oder 

das Rohrleitungsvolumen > 3 l Inhalt 
zwischen Trinkwassererwärmer

und Zapfstelle

Anzeige der Anlagen durch den 
Eigentümer, Hausverwaltungen 
und Vermieter beim zuständigen 

Gesundheitsamt

Durchführung der systemischen /
orientierenden Probenahme u. 

Analyse durch befugtes, geschultes 
Fachpersonal und Analyse durch ein 

akkreditiertes Labor

Einrichtung von Probenahmestellen 
für eine orientierende / systemische

Probenahme durch das Fachhandwerk

Information der Analysewerte an 
das Gesundheitsamt

TRINKWASSERVERORDNUNG 2011
UNTERSUCHUNGSPFLICHTIGE 
ANLAGEN NACH LEGIONELLEN

TRINKWV 2011 § 3,2C

Ermittlung der maximalen Rohrlänge für 3 Liter Volumen

(Kunststoff- und Metallverbundrohr nach Herstellerangaben ermitteln)

Maßnahmewert OK Maßnahmewert erreicht / überschritten

Kupfer / Edelstahlrohr DN 10 DN 12 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50

Dimension (mm) 12x1,0 15x1,0 18x1,0 22x1,0 28x1,5 35x1,5 42x1,5 54x2,0

Inhalt l/m 0,08 0,13 0,20 0,31 0,49 0,49 1,19 1,96

Max. Länge m 37,50 23,10 15,00 0,69 6,12 6,12 2,52 1,53

Verlängerung der Untersuchungsinter-
valle bei drei aufeinander folgenden 

unauffälligen Proben möglich

30-tägige Frist zur Nachbesserung der Anlage in 
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. (gilt nicht für 
Krankenhäuser) Dies bedeutet u.a. Desinfektion der 
Anlagen und / oder Einrichtung zusätzlicher Probe-

nahmestellen zur weitergehenden Untersuchung

nein

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

Hierunter fallen Mehrfamilienhäuser,
Wohnungsbaugesellschaften, Sportcen-
ter, Krankenhäuser, Seniorenheime und 
REHA-Center.

Gilt auch für Handduschen bei
Wannen- oder Küchenarmaturen.

Trinkwasser- Kontrollfrist wurde
bis zum 31.12.2013 verlängert

Wie im DVGW Arbeitsblatt
W 551 beschrieben

Die ursprüngliche jährliche
Untersuchungsfrist wurde auf
einen 3-Jahresturnus gestreckt.

Untersuchungsergebnisse müssen
auf Verlangen des Gesundheitsamtes
zur Verfügung stehen.
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